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A Allgemeine Begründung 

1. Planungsanlass und kurze Vorhabensbeschreibung  

Die Firma HEBRA Maschinen- u. Formenbau GmbH, Sulzbach-Rosenberg, hat als 

Vorhabensträger die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan für die Errichtung einer Produktionsan-

lage im Bereich des Gewerbegebietes Strassäcker an der A6 beantragt.  

 

Die Firma HEBRA Maschinen- u. Formenbau GmbH  hat eine Kaufoption bezüglich 

der für das Vorhaben erforderlichen Grundstücke und ist finanziell in der Lage, das 

Vorhaben und die Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist durch-

zuführen. 

 

Vorgesehen ist die Ansiedlung eines kunststoffverarbeitenden Betriebs der HEBRA 

Maschinen- u. Formenbau GmbH. 

 

Die HEBRA Maschinen- u. Formenbau GmbH wurde 1970 in Nürnberg gegründet und 

hat Betriebsstandorte in Sulzbach-Rosenberg sowie in der Nähe von Bratislava. Der 

größte Teil der Beschäftigten arbeitet in Nürnberg bzw. Sulzbach-Rosenberg. Die Fir-

ma arbeitet auf dem Gebiet des Stahlformenbaus und der Kunststoffverarbeitung und 

hat insgesamt 85 qualifizierte Mitarbeiter.  

 

Um in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Firma HEBRA die räumlichen 

Kapazitäten erheblich erweitern. Dies ist an den aktuellen Standorten in Sulzbach-

Rosenberg und Nürnberg nicht möglich. Deshalb sind der Neubau in Alfeld und der 

Wechsel des Firmenstandorts erforderlich.  

 

Die Produktion erfolgt im 3-Schicht-Betrieb. Die Anlieferungen der Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe erfolgen in der Regel in der Zeit zwischen 07:00 und 22:00 Uhr.  

 

Ein attraktives Angebot von örtlichen Arbeitsplätzen, insbesondere auch im produzie-

renden Gewerbe, ist ein wichtiges Ziel der Gemeinde Alfeld, um die Bevölkerung im 

ländlichen Raum stabil zu halten. Das geplante Gewerbegebiet kann die städtebauli-

chen Ziele der Gemeinde Alfeld wirksam unterstützen. 

 

Der Gemeinderat von Alfeld hat deshalb beschlossen, das Verfahren zur Änderung 

des Flächennutzungs- und Landschaftsplans und zur Aufstellung eines vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan zur Ausweisung eines Gewerbegebie-

tes einzuleiten. 

 

Für den vorliegenden Geltungsbereich wurde 2017 bereits ein Vorentwurf für einen 

Bebauungsplan für einen anderen produzierenden Betrieb erarbeitet und die frühzeiti-

ge Beteiligung gemäß § 3 Absatz 1 BauGB und § 4 Absatz 2 BauGB durchgeführt. 

Dieser Vorhabensträger hat aber die Planungen aufgegeben, so dass dieser Bebau-

ungsplan nicht weiterverfolgt wird.  

 

Die vorliegende Planung der Firma HEBRA greift die Vorgaben des bereits erarbeite-

ten Vorentwurfs für die früher vorgesehene Betriebsansiedlung auf, insbesondere hin-

sichtlich der Abgrenzung der Bauflächen gegenüber den zu erhaltenden Wald- und Bi-

otopflächen sowie bezüglich der vorgesehenen Ausgleichsflächen im Geltungsbereich.  
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2. Lage des Planungsgebiets und örtliche Situation 

Allgemeine Beschreibung 
 

Das Plangebiet liegt südlich des Ortes Alfeld in der Gemeinde Alfeld. Es hat eine Flä-

che von 3,9 ha. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst Flächen bzw. Teil-

flächen folgender Flurstücke: 2382, 2403/1, 2420/2, 2424, 2425, 2426, 2428/2, 2429, 

2430/2, 2431, 2431/2, 2435, 2436. 

 

 

Örtliche Gegebenheiten 
 
Der Geltungsbereich liegt in einer überwiegend als Acker genutzten Karstmulde, die 
weitgehend von Wald umgeben ist. Die Randzonen sind teils bewaldet mit breiten 
Waldrändern und Säumen. Hier befindet sich auch ein als Biotop kartierter Felsknock 
(siehe Bestandsplan im Anhang). Das Gelände steigt leicht von West nach Ost an und 
befindet sich auf einer Höhenlage von ca. 535 m ü.NN. 
 
Westlich des Geltungsbereiches befindet sich der Rohbau einer Freiflächenfotovol-
taikanlage, im Süden schließt das Gewerbegebiet der Gemeinde Alfeld mit dem Auto-
hof Alfeld an.  
 
Der Untergrund besteht aus den Gesteinen des gut versickerungsfähigen Karsts, der 
durch unterschiedlich mächtige Alblehmschichten überdeckt ist. 

3. Planungsrechtliche Voraussetzungen und Vorgaben 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB) in der novellierten 
Fassung vom 03.11.2017 sowie die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der aktuell 
gültigen Fassung. Gemäß § 2 BauGB ist für das Vorhaben eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der dafür erforderliche Umweltbericht (§ 2a) ist Bestandteil dieser Begrün-
dung (vgl. Teil B). 
 

Das Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) regelt die Aufstellung von Grünord-

nungsplänen (GOP) als Bestandteil von Bebauungsplänen. Das Baugesetzbuch 

(BauGB) regelt vor allem in § 1a und § 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20 und 25 Fragen, die den 

GOP betreffen. 

 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes 

werden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in 

der Abwägung berücksichtigt und durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt. 

 
 

Regionalplan  
 

Die Gemeinde Alfeld liegt im ländlichen Teilraum im Umfeld des großen Verdichtungs-

raums Nürnberg/Fürth/Erlangen. Im ländlichen Raum soll auf die Stärkung der Wirt-

schaftsstruktur, insbesondere im Mittelbereich Hersbruck hingewirkt werden. Die vor-

liegende Planung kann deshalb die Ziele des Regionalplanes wirksam unterstützen. 
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Flächennutzungsplan und Landschaftsplan  
 

Im wirksamen Flächennutzungsplan und Landschaftsplan ist die geplante Baufläche 

als gewerbliche Baufläche dargestellt.  

 

Der Bebauungsplan ist deshalb gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-

plan entwickelt. 

 

Die Baufläche gemäß vorliegendem Bebauungsplan ist kleiner als die im Flächennut-

zungsplan dargestellte gewerbliche Baufläche. Im östlichen Teil des Geltungsbereichs 

des Bebauungsplanes wird eine gemäß Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflä-

che dargestellte Fläche stattdessen als Ausgleichsfläche festgesetzt. Dies erfolgt aus 

Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes, insbesondere um Pufferzonen zu den 

angrenzenden Waldbeständen zu erhalten (vgl. Kapitel 4.5).  

 

 

Abb.: Wirksamer Flächennutzungsplan (Zusammenschau 1. und 3. Änderung). 
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4. Begründung der Festsetzungen 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, örtliche Bauvorschriften 

Als Art der Nutzung wird ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO gemäß § 9 BauNVO 

festgesetzt.  

 

Das Gewerbegebiet wird mit Einschränkungen ausgewiesen. Die Einschränkungen 

sind aus Gründen des Immissionsschutzes erforderlich. Die Einschränkungen wurden 

in einem Gutachten erarbeitet und sind im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt (vgl. 

Kap. 4.3).  

 

Das Baugebiet wird gem. § 1 Abs. 4 BauNVO gem. den zulässigen Emissionskontin-

genten gegliedert. Die Emissionskontingente ermöglichen ein Arbeiten im Gewerbege-

biet, das für die festgesetzte Art der Nutzung ausreichend und prägend ist. 

 

Das Maß der baulichen Nutzung ist u.a. durch Festsetzung einer Baugrenze vorgege-

ben. Die Errichtung der Produktionsgebäude ist nur innerhalb der durch Baugrenze 

abgegrenzten Teilbereiche zulässig. Die Baugrenze lässt gegenüber den geplanten 

Hauptgebäuden etwas Spielraum, um spätere bauliche Anlagen z.B. zur überdachten 

Unterbringung von Produktionsmaterial ermöglichen zu können.  

 

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. Dies 

dient der bestmöglichen Ausnutzung der Grundstücksfläche und damit letztlich dem 

Flächensparen.  

 

Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise mit einer Gebäudelänge bis zu 180 m 

ist erforderlich, um die Grundstücksfläche sinnvoll nutzen zu können. Die Maschinen 

und technischen Anlagen müssen in zusammenhängenden Gebäuden untergebracht 

werden, was die genannte Gebäudelänge erforderlich macht.  

 

Aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes ist die Festsetzung der maximalen Hö-

he der baulichen Anlagen (Gebäudehöhe, Wandhöhe) erforderlich. Die maximale Ge-

bäudehöhe ist auf 8,5 m ab Erdgeschoß-Fußboden-Oberkante beschränkt. Dies ist für 

das Vorhaben ausreichend und sichert die Einbindung der baulichen Anlagen in das 

Landschaftsbild durch die festgesetzten naturnahen Pflanzungen. 

 

Die weitergehenden Festsetzungen zu den zulässigen Dachformen und der zulässigen 

Dachneigung ergeben sich aus dem Nutzungszweck der geplanten Gebäude, die fla-

chen Dachneigungen sind zur Vermeidung einer unnötigen Höhenentwicklung erfor-

derlich. Der Ausschluss einer Dacheindeckung mit Kupfer ist aus Gründen des 

Grundwasserschutzes (Karst) erforderlich.  

4.2 Erschließung 

Die Erschließung erfolgt von der St 2236 aus über die bestehende Zufahrt zum südlich 

bereits vorhandenen Gewerbegebiet. Es ist lediglich eine geringfügige Verlängerung 

des bereits im wirksamen Bebauungsplan festgesetzten Wendehammers erforderlich. 

Dieser ist im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt.  

 

Die erforderlichen Anschlussmöglichkeiten für Strom, Wasser und Abwasser sowie 

Kommunikation sind durch Anschluss an das bestehende Netz zum Gewerbegebiet 

vorhanden und werden im Vorhabens- und Erschließungsplan dargestellt. Die Vorpla-

nung ist bereits eingeleitet (Büro Reeder und Raum, Happurg). Schmutzwasser fällt 
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nach den vorliegenden Planungen nur im Verwaltungsgebäude an. Für die spätere 

Erweiterung wird ein Anschluss vorverlegt. Das Schmutzwasser wird direkt an den 

gemeindlichen Kanal angeschlossen. Die Kapazitäten der Kläranlage sind ausrei-

chend.  

 

Das neue Gewerbegebiet ist in dem gültigen Generalentwässerungsplan nicht enthal-

ten. Bei einer Entwässerung im qualifizierten Mischverfahren muß die bestehende 

Mischwasserbehandlungsanlage (SKO "Vogelherd) des bestehenden Gewerbegebie-

tes, die ausschließlich zur Behandlung der von den Parkplatz- und Straßenflächen 

zum Abfluss kommenden Niederschlagswässern bemessungstechnisch ausgelegt 

worden war, überrechnet und ggf. vergrößert werden. 

 

Dacheindeckung mit Kupfer oder anderen für das Grundwasser problematischen Ma-

terialien sind aufgrund des Grundwasserschutzes im Karst unzulässig. Die Verkehrs- 

und Hofflächen müssen undurchlässig gestaltet sein, da durchlässige Beläge nur in 

sehr geringem Maße Stoffe zurückhalten können. 

 

Das Niederschlagswasser wird in den Alfelder Bach eingeleitet, da eine Versickerung 

gem. Bodengutachten nicht möglich ist. Die von LKW befahrenen Verkehrsflächen 

sind nach Festlegung durch das WWA als F6 Flächen einzustufen (stark verschmutzt). 

Für diese Flächen ist eine Reinigungsanlage vorzusehen. Das Niederschlagswasser 

aus Dachbereich und PKW-Stellplätzen kann ohne Reinigung abgeleitet werden. 

 

Die Ableitungsmenge in den Alfelder Bach ist stark begrenzt, sodass eine Rückhaltung 

des Niederschlagswasser erforderlich wird. Das Rückhaltebecken ist abzudichten, da 

eine Versickerung in den Untergrund nicht zulässig ist. Im Plan ist eine Rückhaltung 

für das gesamte Firmengrundstück einschl. der geplanten Erweiterung festgesetzt. 

 

Die Einleitung erfolgt in einen geplanten gemeindlichen Kanal. Die Gemeinde Alfeld 

beantragt die wasserrechtliche Genehmigung zur Einleitung von Niederschlagswasser 

(aus der gesamten Erweiterung des Gewerbegebietes) in den Alfelder Bach. 

 

Innerhalb des Betriebsgeländes ist die Errichtung eines neuen Transformatorenstan-

dortes erforderlich. Die vorgeschlagene Lage ist im Bebauungsplan dargestellt. Ge-

ringfügige Lageveränderungen sind möglich. Weitere Trafostandorte im Zuge der 

künftigen Betriebsentwicklung sind innerhalb der Baufläche grundsätzlich zulässig.  

 

Die Einrichtung von Erdwärmesonden ist aufgrund der Lage im Karst nicht zulässig 

4.3 Immissionsschutz 

Mit dem Betrieb der Anlage sind Immissionen verbunden. Um die Einhaltung der 

schalltechnischen Orientierungswerte in der angrenzenden schutzwürdigen Nachbar-

schaft zu garantieren, ist die Ausweisung des Gewerbegebietes nur mit Einschränkun-

gen möglich. Als nächstliegende Immissionsorte sind zum einen eine Betriebswohnung 

im südlich angrenzenden Gewerbegebiet sowie Wohngebäude im Ortsteil Nonnhof re-

levant. Die jeweiligen Abstände betragen zur Betriebswohnung vom Industriegebiet 

aus mindestens 122 m und vom Gewerbegebiet aus mindestens 100 m. Die Abstände 

zum nächstgelegenen Wohnhaus im Ortsteil Nonnhof betragen vom Gewerbegebiet I 

335 m, vom Gewerbegebiet II 385 m und vom Industriegebiet 480 m.  

 

Die entsprechenden Einschränkungen wurden durch ein Schallgutachten derzeit erar-

beitet und sind im Bebauungsplan festgesetzt. 
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Als nächstliegende Immissionsorte sind zum einen eine Betriebswohnung im südlich 

angrenzenden Gewerbegebiet sowie Wohngebäude im Ortsteil Nonnhof relevant. Die 

jeweiligen Abstände betragen zur Betriebswohnung vom Industriegebiet aus mindes-

tens 122 m und vom Gewerbegebiet aus mindestens 100 m. Die Abstände zum 

nächstgelegenen Wohnhaus im Ortsteil Nonnhof betragen vom Gewerbegebiet I 

335 m, vom Gewerbegebiet II 385 m und vom Industriegebiet 480 m.  

 

  Auf den Teilflächen des Gewerbegebiets sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuläs-

sig, deren Geräusche die in nachfolgender Tabelle angegebenen Emissionskontingen-

te LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 - 6.00 Uhr) 

überschreiten. 

 

Teilfläche Emissionskontingent LEK in dB 

 Tag 

(6.00 Uhr - 22.00 Uhr) 

Nacht 

(22.00 Uhr - 6.00 Uhr) 

GEe1 61 54 

GEe2 64 57 

 
  Für den in der Planzeichnung festgesetzten Richtungssektor A mit dem dargestellten 

Ursprung O = (32)684600, N = 5476550 (ETRS89/UTM, Zone 32-Nord; EPSG 25832) 

erhöht sich das Emissionskontingent LEK um folgendes Zusatzkontingent LEK, zus: 

 

Richtungssektor  Zusatzkontingent LEK,zus in dB  

 Tag Nacht  

A 4 4  

   

  Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 

45691, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Rich-

tungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. 

 

Der Betrieb muss später im Baugenehmigungsverfahren nachweisen, dass er die fest-

gesetzten Emissionskontingente einhält.  

 

Die vollständige schalltechnische Untersuchung ist Teil der Begründung. 

4.4 Denkmalschutz 

In der unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich keine Bau- oder 

Bodendenkmale. Eventuell zutage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Melde-

pflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmal-

schutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG. Auch landschaftsbildprägende Bau-

denkmäler, gegenüber denen das geplante Vorhaben eine verunstaltende oder be-

drängende Wirkung ausüben würde, sind im Umfeld nicht vorhanden.  
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4.5 Grünordnung und Eingriffsregelung 

4.5.1 Gestaltungsmaßnahmen  

Zur Gestaltung des Vorhabens und zur Eingriffsminimierung werden grünordnerische 

Maßnahmen festgesetzt, insbesondere Pflanzgebote sowie die Festsetzung heimi-

scher Gehölze. Wesentliches Element der Grünordnungsplanung ist die Freihaltung 

und Aufwertung der wertvollen Teilflächen (Waldrand mit Säumen, siehe Bestandsplan 

im Anhang) und die die Gestaltung der Randflächen des Baugebietes nach Westen 

und Osten.  

 

Gemäß Grünordnungsplanung sind auf der Baufläche folgende Einzelmaßnahmen 

vorgesehen: 

 

 

Flächen mit Begrünungsbindung / Pflanzgebot Baum-Strauchhecke 
 
Flächen mit Begrünungsbindung sind am westlichen und östlichen Rand der Bauflä-

chen festgesetzt. Ergänzend sind Pflanzgebote für Baum- und Strauchhecken vorge-

sehen. Insbesondere nach Westen hin ist eine 10 m breite Grünfläche festgesetzt, die 

den Raum für eine naturnahe Erdböschung zur Überwindung des hier nach der erfor-

derlichen Geländegestaltung entstehenden Höhenunterschieds von ca. 2-3 m sichern 

soll.  

 

Bei der festgesetzten Breite von 10 m ist eine gestalterisch ansprechende Böschungs-

neigung von 1:2 und flacher möglich, was naturnahe Pflanzmaßnahmen zulässt. Be-

tonstützmauern sind im Bereich der Begrünungsbindung nicht zulässig, falls erforder-

lich müssen kleinräumige Abstützungen durch Natursteine oder Gabionen erfolgen.  

 

Im Bereich der Pflanzgebote für Baum- und Strauchhecken sind geschlossene Ge-

hölzstreifen zu pflanzen. Der Baumanteil soll bei etwa 10 % liegen. Es sind ausschließ-

lich standortheimische Gehölze zulässig. Die Artenauswahl ist im Anhang zusammen-

gestellt. Die Pflanzung muss im Westen mindestens dreireihig erfolgen und soll sich 

als frei wachsende naturnahe Hecke entwickeln. Zulässig sind gelegentliche Rück-

schnittmaßnahmen alle 10 bis 15 Jahre. Diese müssen abschnittsweise erfolgen, so 

dass immer ein abschirmender Gehölzbestand erhalten bleibt.  

 

Zur Bodenvorbereitung muss auf den Pflanzflächen feinerdereiches Oberbodenmate-

rial in einer Mächtigkeit von mindestens 0,25 m aufgebracht werden. Die zu pflanzen-

den Gehölze müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen entsprechen 

und aus standortheimischen Arten bestehen. Ausfälle sind durch gleichwertige Nach-

pflanzungen zu ersetzen.  

 

 

Pflanzgebote für Laubbäume 

 

Die erforderlichen Stellplatzflächen sind mit Laubbäumen zu begrünen. Auch hier sind 

ausschließlich standortheimische Gehölze zulässig. Der unbefestigte Wurzelraum 

(Baumscheibe) muss mindestens 8 qm betragen. Geeignete Arten sind: 

 

 Feldahorn Acer campestre 

 Spitzahorn Acer platanoides 

 Hainbuche Carpinus betulus 

 Winterlinde Tilia cordata 
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4.5.2 Eingriffsermittlung 

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft wurden im Rahmen der ge-
meindlichen Abwägung berücksichtigt. Die weitere Ermittlung und Beschreibung der 
Auswirkungen des Vorhabens und der Eingriffe befindet sich im Teil B Umweltbericht. 
 

Eingriffsminimierung 

 

Neben der Schaffung von Ausgleichsflächen erfolgt die Berücksichtigung der Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch folgende Maßnahmen: 

 

- Pflanzgebote zur Einbindung der Baufläche, 

- Festsetzung heimischer Gehölze, 

- Festsetzung der Rückhaltung und Versickerung von unverschmutztem Oberflä-

chenwasser. 

 

Ermittlung des Eingriffs und Bewertung der Eingriffsfläche 

 

Zur Ermittlung der Eingriffsintensität wurde die zusätzliche Bebauung und Versiege-

lung gegenüber dem Bestand ermittelt (vgl. Anhang und Teil B) und die Funktionen 

der betroffenen Flächen für den Schutz der Naturgüter bewertet. Es handelt sich bei 

der Eingriffsfläche um eine reine Ackerfläche. 

 

Die Eingriffsbewertung erfolgt gem. Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“. 

 

 

Bewertung der Eingriffsfläche  
 
Schutzgut Einstufung lt. Leitfaden StMLU                                     
 
Arten und Lebensräume Acker, Intensivgrünland, Kategorie I  
 
Boden Alblehm, mäßig naturnah, keine seltenen Böden, geringes 

Biotopentwicklungspotenzial, Kategorie I 
 
Wasser Flächen mit hohem Grundwasserflurabstand, Karst, 

 versickerungsfähig, Kategorie I-II 
 
Klima und Luft Flächen mit Kaltluftentstehung ohne Zuordnung zu  

 Belastungsgebieten, Kategorie I  
 
Landschaft intensiv genutzte Landwirtschaftsfläche, weitgehend von 

Wald umgeben, Fernwirkung nach Westen, Kategorie II 
 
Gesamtbewertung Kategorie I (-II) oberer Wert 

 Flächen mit geringer Bedeutung  

 für Naturhaushalt und Landschaftsbild 

 

 

Ermittlung Eingriffsschwere 

 

Gewerbe-/Industriegebiet, GRZ > 0,35: Typ A (hoher Versiegelungsgrad) 
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Festlegung des Ausgleichsfaktors 

 

Der Ausgleichsfaktor wird in Abhängigkeit der Versiegelung und der Wertigkeit der 

Flächen festgelegt (Kategorie I, Spanne lt. Leitfaden 0,3 – 0,6).  

Der Ausgleichsfaktor wird trotz der Vermeidungsmaßnahmen wegen der Lage am 

Landschaftsschutzgebiet im oberen Bereich festgesetzt: Faktor 0,5. 

 

 

Ermittlung des Ausgleichs- und Ersatzflächenbedarfs 

(siehe Plan im Anhang) 

 

 Eingriffs- Ausgleichs- Ausgleichs- 

Teilfläche fläche faktor bedarf   

 

Baufläche und 26.772 qm  x 0,5 13.386 qm 

Verkehrsfläche 

      

Summe    13.386 qm 

4.5.3 Ausgleichsflächen 

Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbereichs 

 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind größere Flächen nördlich und östlich der Bau-

fläche als Ausgleichsflächen festgesetzt. Diese dienen der Sicherung und Aufwertung 

der hier vorhandenen südexponierten Waldränder. Die eingeschlossenen Waldbe-

stände sind teils licht, teils dichter und überwiegend von Kiefer und Fichte geprägt. Sie 

weisen in Teilen noch Vorkommen von Pflanzen magerer Säume auf, teilweise sind sie 

auch stärker verschattet. Bei den nicht bewaldeten Teilflächen handelt es sich um in-

tensiv genutztes Grünland bzw. Ackerflächen.  

 

Entwicklungsziel der Ausgleichsmaßnahmen ist die Schaffung südexponierter, lichter 

Trocken-Kiefernwaldränder mit vorgelagerten artenreichen Säumen, Magerwiesen und 

Magerrasen. Dadurch soll der bestehende Waldrand als Leitlinie für den Biotopver-

bund sowohl von Insekten, Kleintieren, evtl. vorkommenden Zauneidechsen und ins-

besondere auch Vögeln und Fledermäusen erhalten und optimiert werden. Durch die 

vorgesehene Breite und Dimensionierung der Ausgleichsflächen (Gesamtfläche über 

1,3 ha) können die genannten Ziele wirksam umgesetzt werden. Falls erforderlich, 

können auf der Fläche auch notwendige artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) festgesetzt werden. Dies ist von den Ergebnissen der bereits in 

Arbeit befindlichen speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung abhängig. In jedem Fall 

kann der betreffende Teilbereich als Leitlinie und Jagdrevier für Fledermausarten, die 

im nahe gelegenen Alfelder Windloch überwintern, verbessert werden.  

 

Maßnahmen: 

Im Bereich der Waldflächen: Auflichtung des Kiefernbestandes und Entfernung aller 

Fichten, Entfernung der hierbei anfallenden Biomasse aus dem Bestand, Ziel ist eine 

Beschirmung von 0,5 durch Kiefern. In den derzeit fichtenreicheren Partien sind an-

schließend einzelne Kieferntrupps (je 10 Bäume im Abstand von 5-8 m) und in den 

Randbereichen eine bemessene Anzahl seltener Baumarten zu pflanzen (in Wald-

randnähe insgesamt verteilt z.B. 10 Vogelkirsche, 10 Elsbeere, 10 fränkische Mehl-

beere). Die Pflanzungen sind gegen Verbiss zu schützen, Ausfälle nachzubessern. Die 
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Maßnahme sollte in Abstimmung mit dem zuständigen Revierleiter des AELF Roth er-

folgen.  

 

Aufgrund der bestehenden Wertigkeit ist eine Anrechnung der bestehenden Waldflä-

chen und naturnahen Waldrandflächen zu dem Faktor 0,5 möglich. Die Waldfläche in-

nerhalb der Ausgleichsfläche umfasst 4.172 qm. Daraus ergibt sich eine anrechenbare 

Fläche von 2.086 qm. 

 

Im Bereich der bisher intensiv landwirtschaftlich genutzten Teilflächen ist auf den 

Ackerflächen die Ansaat von autochthonem Saatgut von Kalkmagerrasen erforderlich. 

Bei den tendenziell eher flachgründigeren Standorten am Waldrand ist mit einer relativ 

raschen Ausmagerung zu rechnen. Im ersten Jahr nach der Ansaat ist ein zweimaliger 

Schnitt Anfang Juni und Ende August erforderlich. Alternativ ist auch extensive Bewei-

dung mit Schafen möglich. Die Beweidungszeiträume müssen in diesem Fall zwischen 

dem Bewirtschafter und der Naturschutzbehörde individuell abgestimmt werden. Sie 

müssen sich ebenfalls am festgesetzten Entwicklungsziel orientieren. Falls eine Be-

weidung nicht möglich ist, ist zur dauerhaften Pflege jeweils die Hälfte der Fläche ab 

01.08. mit Mähgutabfuhr und ohne Düngung zu mähen, die andere Hälfte wechselnd 

im Folgejahr, so dass immer ein einjähriger Brachebestand neben einer gemähten 

Fläche vorhanden ist. Damit kann eine optimale biologische Vielfalt erreicht werden.  

 

Die nicht bereits bewaldeten Ausgleichsflächen umfassen eine Fläche von 8.973 qm. 

Sie sind mit dem Faktor 1:1 anrechenbar, so dass sich insgesamt innerhalb des Gel-

tungsbereichs eine anrechenbare Ausgleichsfläche von 11.059 qm ergibt.  

 

Somit ergibt sich noch ein Defizit von 2.327 qm an Ausgleichsflächen.  

 

 

Ausgleichsflächen außerhalb des Geltungsbereichs 

 

Als externe Ausgleichsfläche wird dem Eingriff eine Teilfläche von 4.654 qm der Fl.Nr. 

3324 Gmkg. Alfeld zugeordnet. 
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Bestand:  Mäßig artenreiches Grünland, Pferchfläche  

Entwicklungsziel: artenreiches Extensivgrünland, magerer Krautsaum 

Maßnahmen:  extensive Nutzung durch ein- bis zweimalige Mahd mit Mähgutab-

fuhr und ohne Düngung oder Pflanzenschutz, jeweils ab 1. August 

des Jahres, dabei jährlich 5-10 m breite (Rand)streifen von der 

jährlichen Mahd aussparen; der auszusparende Bereich soll jähr-

lich wechseln, alternativ: extensive Bweidung  

 

Die Fläche wurde der Gemeinde Alfeld im Rahmen der Flurneuordnung als potentielle 

Ausgleichsfläche zugewiesen. Da sich auf der Fläche inzwischen eine Tendenz zu ei-

nem artenreichen Grünland eingestellt hat, ist die Fläche nicht mehr 1 : 1 anrechenbar.  

 

Die Fläche wird mi dem Faktor 0,5 angerechnet, deshalb ist zur Kompensation der er-

forderlichen 2.327 qm die doppelte Fläche von 4.654 qm erforderlich. 

4.5.4 Artenschutzmaßprüfung  

Für den Bebauungsplan wurde eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung durchge-

führt.  

 

Schwerpunkte der Untersuchungen waren zum einen die Auswirkungen auf die Fle-

dermauspopulation im Winterquartier Alfelder Windloch, auf mögliche Vorkommen bo-

den- oder gebüschbrütender Vogelarten sowie auf Reptilien wie insbesondere der 

Zauneidechse. 

 

Mit der Freihaltung des angrenzenden südexponierten Waldrandes und Anordnung der 

Ausgleichsflächen im Bereich des Waldrandes wurden die entscheidenden Aspekte 

des Artenschutzes berücksichtigt. Damit werden Beeinträchtigungen von Vogelarten, 

Reptilien oder Fledermausarten vermieden. 

 

Die Baufeldberäumung ist nur außerhalb der Vogelbrutzeit oder unmittelbar nach Ernte 

der Feldfrüchte bzw. Mahd des Grünlands zulässig. 

 

Die Verbotstatbestände des speziellen Artenschutzrechts stehen dem Planungsvorha-
ben nicht entgegen 

 

Die vollständige artenschutzrechtliche Prüfung ist Teil der Begründung. 

4.5.5 Landschaftsschutzgebiet 

Der Geltungsbereich befindet sich teils innerhalb des Landschaftsschutzgebietes. Die 

im Landschaftsschutzgebiet liegenden Teilflächen sind aber ausschließlich als Aus-

gleichsflächen festgesetzt, es ergibt sich keine Überlagerung von Bauflächen und 

Landschaftsschutzgebiet. Insofern steht der Bebauungsplan nicht im Widerspruch zur 

Landschaftsschutzverordnung.  

 

Vielmehr werden die innerhalb des Landschaftsschutzgebietes liegenden Teilflächen 

einschließlich angrenzender Randflächen ökologisch aufgewertet. 
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des 

Bauleitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.   

 

Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der novellierten Fas-

sung vom 03.11.2017 (§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, § 1a 

ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Umweltprüfung). 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Die Gemeinde Alfeld plant aufgrund des Antrags des Vorhabensträgers die Auswei-

sung eines Gewerbegebietes nördlich des bestehenden Gewerbegebietes an der A6. 

Vorgesehen ist die Ansiedlung eines metall- und kunststoffverarbeitenden Unterneh-

mens. Es sind auf knapp 3 ha bauliche Anlagen mit einer Höhe von bis zu 8,5 m vor-

gesehen, die Randzonen des Bebauungsplanes werden als Ausgleichsflächen festge-

setzt.   

 

Details siehe Teil A der Begründung. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabensträgers. Im Gemeindegebiet Alfeld 
steht keine andere Fläche zur Verfügung, die für das Vorhaben besser geeignet wäre. 
Die Fläche ist im Flächennutzungsplan bereits als gewerbliche Baufläche ausgewie-
sen, grenzt an ein bestehendes Gewerbegebiet an und ist über die Staatsstraße und 
die nahe Autobahnausfahrt verkehrlich hervorragend erschlossen.  
 
Die Anordnung der Bauflächen und Grün- bzw. Ausgleichsflächen stellt in der vorlie-
genden Form die einzig sinnvolle Möglichkeit dar. Die früher auf dieser Fläche verfolg-
te Planung hatte größere Auswirkungen auf das Landschaftsbild (deutlich größere Ge-
bäudehöhen) und den Naturhaushalt (größere Baufläche), so dass mit der vorliegen-
den Planung auch in dieser Hinsicht eine bessere Alternative verwirklicht werden kann.  

2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzun-

gen im Umfeld um den Geltungsbereich (Wirkraum), um weiterreichende Auswirkun-

gen bewerten zu können (Bsp. Emissionen, Auswirkungen auf Biotopverbund etc.).   
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2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7: 

a) Auswirkungen auf Fläche, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie 

die Bevölkerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach 

europarechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a), c) und d) 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. 

§ 1a Abs. 3 

- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

- Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a Abs. 5 

 

Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenerfassung des Geltungsbe-

reichs und des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet (Bio-

topkartierung, Artenschutzkartierung).  

 

Als Grundlage für die Umweltprüfung sind folgende Gutachten vorhanden (siehe An-

hang): 

 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

- Schalltechnische Untersuchungen 

 

Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-

logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-

vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-

biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d. Die ein-

zelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wo-

bei die Vorbelastungen berücksichtigt wurden. 

 

Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter werden die Wirkungen des Vor-

habens gegenüber gestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbun-

dene umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose. Ergänzend und 

zusammenfassend werden die Auswirkungen hinsichtlich der Belange des § 1 Abs. 6 

Nr. 7 e-i BauGB dargelegt. 
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Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die 

Bau- und Betriebsphase auf die genannten Belange berücksichtigt, u.a. infolge 

 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-

schließlich Abrissarbeiten, 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tie-

re, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Ver-

fügbarkeit dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf 

möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die 

Nutzung von natürlichen Ressourcen, 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und 

Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorha-

ben gegenüber den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

 

Die Auswirkungen werden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. Der vorliegende Vorentwurf ist noch unvoll-

ständig und wird im Laufe des Verfahrens gemäß den Ergebnissen der Behörden- und 

Öffentlichkeitsbeteiligung ergänzt. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

 

Das Bundesnaturschutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maß-

nahmen und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt. Das Bundesimmissionsschutzge-

setz wird durch große Abstände zu der nächstgelegenen Ortschaft sowie durch Fest-

setzung von Maßnahmen zum Schallschutz berücksichtigt. Das Wasserhaushaltsge-

setz wird berücksichtigt durch die Rückhaltung und Versickerung des unverschmutzten 

Oberflächenwassers.  
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4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 

des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedin-

gungen beeinflusst werden. 

 
Bewertungskriterien sind: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Naherholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 

des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend 

die wohnortnahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher 

Freiräume auf das Wohlbefinden des Menschen maßgebend. 

 

Wohnfunktion 
 
Der Geltungsbereich selbst hat keine unmittelbare Bedeutung für die Wohnfunktion. 

Südlich des Geltungsbereiches befindet sich in einem Abstand von ca. 100 m eine Be-

triebswohnung innerhalb eines Gewerbegebietes. Im weiteren Wirkraum des Vorha-

bens liegen etwa 380 m westlich des Gewerbegebiets II und 480 m westlich des In-

dustriegebiets schutzwürdige Wohnnutzungen in einem Mischgebiet (Ortsteil Nonn-

hof). 

 

Funktionen für die Naherholung 
 
Der Geltungsbereich hat als intensiv landwirtschaftlich genutzte Freifläche nur allge-

meine Bedeutung und Funktion für die Naherholung und Ferienerholung. Besondere 

Erholungseinrichtungen fehlen. Allerdings verläuft unmittelbar an der Westgrenze der 

Rundwanderweg 1 und nördlich des Geltungsbereiches der Rundwanderweg 3 der 

Gemeinde Alfeld. Die Gemeinde Alfeld selbst ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für 

die Bewohner des Großraums Nürnberg.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 
 
Mit dem Bau und Betrieb des Vorhabens sind Lärmimmissionen verbunden. Deshalb 

wurde zur genauen Ermittlung der Auswirkungen des Vorhabens eine schalltechnische 

Untersuchung erarbeitet.  

 

Einschränkungen des Gewerbegebietes sind aufgrund des Immissionsschutzes fest-

gesetzt. Die zulässigen Lärmemissionen sind im Bebauungsplan beschränkt (Emissi-

onskontingente). Damit können die gesunden Wohnverhältnisse in den angrenzenden 

schutzwürdigen Nutzungen garantiert werden.  
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Auswirkungen auf die Naherholung 
 
Durch die Planung geht eine landwirtschaftlich intensiv genutzte Freifläche verloren. 

Durch umfassende Eingrünungsmaßnahmen insbesondere zur freien Landschaft nach 

Westen und zum angrenzenden Rundwanderweg hin werden die Auswirkungen auf 

das Landschaftsbild und damit die Erholungsnutzung minimiert.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-

rien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 

Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

 

Die Baufläche ist intensiv landwirtschaftlich als Acker bzw. Grünland genutzt und weist 

keine naturnahen Strukturen auf (siehe Bestandsplan im Anhang). Die schutzwürdigen 

Bereiche des Geltungsbereiches, insbesondere der südexponierte Waldrand und der 

als Biotop kartierte Felsknock, sind einschließlich größerer Pufferzonen als Aus-

gleichsfläche festgesetzt, so dass hier keine Eingriffe erfolgen.  

 

Vorkommen streng geschützter Pflanzen- und Tierarten wurden im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Prüfung untersucht. Bedeutend für die Pflanzen- und Tierwelt ist der 

südexponierte Waldrand. Hier wurde die Zauneidechse nachgewiesen. Auch für Fle-

dermäuse stellt der Waldrand ein wichtiges Habitat dar. Weiterhin wurde ein Revier 

der Goldammer am Waldrand nachgewiesen. 

 

Insgesamt hat der Geltungsbereich teils geringe, teils hohe Bedeutung für die Pflan-

zen- und Tierwelt. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die Planung wird eine Fläche von ca. 2,7 ha Acker und Grünland weitgehend 

versiegelt (Gebäude, Parkplätze). Das Tötungsverbot gegenüber potenziell feldbrüten-

den Vogelarten wird durch Ausschluss der Baufeldberäumung während der Vogelbrut-

zeit vermieden. Ebenso werden Eingriffe in den wertvollen südexponierten Waldrand 

und seine Randzonen durch Festsetzung dieser Bereiche als Ausgleichsfläche ver-

mieden. In diesem Bereich erfolgen durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen 

Aufwertungen hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes, die sich positiv auf die dort 

potenziell vorkommenden Arten auswirken.  
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Aufgrund der umfassenden Vermeidungsmaßnahmen und Freihaltung bzw. Aufwer-

tung wertvoller Teilbereiche sind Auswirkungen auf die Pflanzen und Tierwelt von ge-

ringer Erheblichkeit.  
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  

Auswirkungen geringer bis mittlerer Erheblichkeit   

4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 
 
Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

natürliches Ertragspotenzial 

 
Im Geltungsbereich liegen im Naturraum häufige Braunerden über Alblehm. Diese Bö-

den haben einen mäßige Natürlichkeit und eine geringe Seltenheit und ein geringes 

Biotopentwicklungspotenzial. Auch das Ertragspotenzial ist durchschnittlich. Die flach-

gründigen Böden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial im Bereich des südexponier-

ten Waldrandes bzw. des Felsknocks sind Teil der Ausgleichsfläche und damit von der 

Planung nicht betroffen.  
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die geplanten Einrichtungen erfolgt eine weitgehende Versiegelung auf ca. 

2,6 ha. Obwohl nur Böden mit relativ geringem Biotopentwicklungspotenzial und gerin-

ger Naturnähe bzw. Seltenheit betroffen sind, sind aufgrund der Großflächigkeit der zu 

erwartenden Versiegelung die Auswirkungen von mittlerer Erheblichkeit.  

 

Vermeidungsmaßnahmen sind die Festsetzung von Ausgleichsflächen im Randbereich 

des Geltungsbereiches auf knapp 1 ha bisher intensiv genutzter Fläche. Hier können 

sich Bodenfunktionen regenerieren und naturnähere Böden entwickeln.  
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.4 Wasser 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Gewässer/Oberflächenwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Retentionsfunktion 

Einfluss auf das Abflussgeschehen 
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Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Im Geltungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer.  

 

Der Grundwasserhaushalt wird von den Schichten des Malm geprägt, der aufgrund 

seiner Durchlässigkeit für den sehr großen Grundwasserflurabstand verantwortlich ist. 

Die geringen Filterschichten bedingen eine hohe Empfindlichkeit des Grundwassers im 

Karst.  

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Aufgrund der insgesamt hohen Versiegelung ist die Versickerung des unverschmutz-

ten Oberflächenwassers bzw. Abführung des potenziell verschmutzten Oberflächen-

wassers festgesetzt. Hierdurch werden die Auswirkungen auf den Grundwasserhaus-

halt verringert. Aufgrund der hohen Empfindlichkeit des Grundwassers im Karst sowie 

der Art der zulässigen Nutzung sind vermutlich im Rahmen der Baugenehmigung fest-

zulegende Maßnahmen zum Schutz der Umwelt erforderlich.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit   

4.5 Klima/Luft 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-

sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 

sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-

dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 

von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 

 

Beschreibung und Bewertung 
 
Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimati-

sches Belastungsgebiet einzustufen. Die Freiflächen haben lokale Bedeutung als Kalt-

luftentstehungsgebiete und örtliche Funktionen für den Luftaustausch oder als Frisch-

luftleitbahn.  
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Trotz des hohen Umfangs von baulichen Maßnahmen und Versiegelung sind keine er-

heblichen Auswirkungen auf den regionalen Luftaustausch zu erwarten. Zur Luftrein-
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haltung sind entsprechende betriebstechnische Maßnahmen im Rahmen der Bauge-

nehmigung auf Grundlage der TA Luft festzusetzen. Damit kann die Belastung der Luft 

durch Emissionen vermieden werden.  
 

 
Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.6 Landschaft 

Landschaft und Landschaftsbild wird nach folgenden Kriterien bewertet: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 

 
Der Geltungsbereich ist eine großflächig zusammenhängende Ackerfläche in einer 

weiten Karstmulde, die dreiseitig von Wäldern umgeben ist. Von besonderer Bedeu-

tung für das Landschaftsbild sind insbesondere die Waldränder sowie ein in der Feld-

flur liegender mit Gehölzen bestockter Felsknock.  
 
Der Geltungsbereich ist vor allem von Westen, vom Ortsteil Nonnhof aus einsehbar, 

gegenüber den anderen Himmelsrichtungen wird der Geltungsbereich durch größere 

Waldflächen abgeschirmt. Im Süden grenzt mit dem bestehenden Gewerbegebiet und 

der A 6 eine landschaftliche Vorbelastung an.  
 
 
Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 
Durch die geplanten Einrichtungen sind erhebliche Auswirkungen v.a. in den ersten 

Jahren zu erwarten. Die im Geltungsbereich befindlichen wertvollen Wald- und Wald-

randflächen sind als Teil der Ausgleichsfläche zu erhalten.  
 
Zur Eingriffsminimierung sind vor allem nach Westen und Osten naturnahe Pflanzun-

gen vorgesehen. Diese werden in einigen Jahren den Eingriff in das Landschaftsbild 

minimieren. Insbesondere im Westen wurden mit mindestens fünfreihigen naturnahen 

freiwachsenden Hecken sehr breite Eingrünungsmaßnahmen festgesetzt.  
 

 
Gesamtbewertung Landschaft:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.7 Fläche 

Fläche ist ein wertneutraler Begriff, der die zweidimensionale räumliche Ausdehnung 

als geographische Maßeinheit einer Raumeinheit definiert. Die Fläche des Geltungsbe-

reiches ändert sich durch die Planung nicht. Es ändert sich die Art der Nutzung. Es 

handelt sich derzeit um eine teils landwirtschaftlich, teils als Wald genutzte Fläche. 
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Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Durch die Planung wird eine bereits im Flächennutzungsplan als gewerbliche Bauflä-

che dargestellte Fläche beansprucht. Die Baufläche wurde gegenüber dem Flächen-

nutzungsplan verkleinert. Die Baufläche befindet sich ausschließlich auf landwirtschaft-

lich genutzten Flächen.  

 

Nach Umsetzung der vorliegenden Planung erhöht sich die gewerbliche Baufläche in 

der Gemeinde Alfeld deutlich. Dies ist mit der Lagegunst aufgrund der nahe gelegenen 

Autobahn begründet. Mit der Verlagerung der Betriebe aus Nürnberg bzw. Sulzbach-

Rosenberg werden an den bisherigen Betriebsstandorten künftig Flächen für ander-

weitige gewerbliche Nutzungen frei.  

 

Die Fläche dient weiterhin der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Es gibt keine 

Grundlage zur Abstufung der Wertigkeiten unterschiedlicher Flächennutzungen.  

 

Die Auswirkungen durch die Änderung in der Art der Nutzung der Fläche sind bei den 

Schutzgütern Kap. 4.1 bis 4.6 beschrieben.  

4.8 Kultur- und Sachgüter 

Schützenswerte Bodendenkmäler oder andere Kultur-/Sachgüter sind nicht bekannt. 

4.9 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind im Geltungsbereich 

nicht vorhanden. 

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete durch den Bebauungsplan sind aufgrund der 

Entfernung nicht zu erwarten.  

 

Es sind keine Wirkungen denkbar, die eine erhebliche Beeinträchtigung von Natura 

2000-Gebieten zur Folge haben könnten. 

5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

Ein sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern ist durch die Entsorgungsein-

richtungen der Gemeinde bzw. des Landkreises gesichert. Unverschmutztes Oberflä-

chenwasser wird vor Ort versickert. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Die Nutzung erneuerbarer Energien durch Sonnenkollektoren ist möglich.  
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Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

 

Durch die Planung werden landwirtschaftliche Nutzflächen im Umfang von ca. 3 ha 

beansprucht. Konversionsflächen oder andere Innenentwicklungspotenziale zur Reali-

sierung des Vorhabens stehen nicht zur Verfügung.  

 

Darstellung von Landschaftsplänen 

 

Der Landschaftsplan der Gemeinde stellt im Geltungsbereich ein Landschaftsschutz-

gebiet dar. Das Landschaftsschutzgebiet wurde in der Planung insofern berücksichtigt, 

als die Bauflächen vollständig außerhalb des Landschaftsschutzgebietes liegen und 

innerhalb des Landschaftsschutzgebietes Ausgleichsmaßnahmen zur Aufwertung von 

Natur und Landschaft erfolgen.  

 

Erfordernisse des Klimaschutzes 

 

Die Erfordernisse des Klimaschutzes werden durch eine energieeffiziente Gestaltung 

des Gebäudes berücksichtigt.  

6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der 

folgenden Wirkungen zu beschreiben: 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, 

soweit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

 

Die diesbezüglichen Auswirkungen sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapi-

tel 4 ausführlich dargelegt. Während der Bauarbeiten ist nicht mit erheblichen Beein-

trächtigungen zu rechnen, da die Zufahrt zur Baustelle ausschließlich über das über-

geordnete Straßennetz möglich ist.  

 

Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-

schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigun-

gen  

 

Die Auswirkungen werden durch Einschränkung des Gewerbegebietes insoweit ge-

mindert, dass die einschlägigen Vorgaben und Auflagen des Bundesimmissions-

schutzgesetztes bzw. der Bundesimmissionsschutzverordnung eingehalten werden. 

Bezüglich des Lärms erfolgt eine Kontingentierung der zulässigen Immissionen, die 

auf der Basis eines derzeit in Arbeit befindlichen Gutachtens, das zum nächsten Ver-

fahrensschritt eingearbeitet wird. Hinsichtlich der Emissionen von Licht, Luftschadstof-

fen, Wärme und Strahlung sind keine erheblichen Belastungen zu erwarten. Hier erfol-

gen auf der Ebene der Baugenehmigung entsprechende Auflagen und Vorgaben.  
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Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung  

 

Die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde und des Landkreises sowie überregiona-

ler Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden und ausreichend, um erhebliche Auswir-

kungen durch Abfälle zu vermeiden. 

 

Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt 

 

Die entsprechenden Risiken auch hinsichtlich möglicher Katastrophen werden durch 

anlagenspezifische Auflagen im Rahmen der Baugenehmigung minimiert. Diese sind 

durch die einschlägigen technischen Vorschriften und Brandschutzvorschriften gere-

gelt. Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Bereich, in dem mit besonderen Ka-

tastrophenfällen zu rechnen ist. Die Karte der Georisiken des Bayer. Landesamts für 

Umwelt weist für den Bereich keine spezifischen Georisiken nach.  

 

Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-

barter Plangebiete 

 

Die Kumulierung hinsichtlich des Lärms mit dem bestehenden Gewerbegebiet wird im 

Rahmen der schalltechnischen Untersuchung berücksichtigt. Es wird sichergestellt, 

dass auch in Summation mit den Lärmemissionen des bestehenden Gewerbegebiets 

die schalltechnischen Orientierungswerte in der nächstgelegenen schutzwürdigen Be-

bauung nicht überschritten werden. 

 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 

den Folgen des Klimawandels 

 

Besondere Risiken diesbezüglich sind nicht vorhanden.  

 

Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe 

 

Besondere Risiken diesbezüglich sind nicht vorhanden. 

7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachhaltiger Umweltauswirkungen 

sind insbesondere: 

 

- Freihaltung der für den Naturschutz und die Landschaft bedeutenden Teilbereiche 

des Geltungsbereiches (Wälder, Waldränder) 

- Einschränkung des Gewerbegebietes zur Begrenzung der Lärmimmissionen  

- Rückhaltung und Versickerung des unverschmutzten Oberflächenwassers, ggf. mit 

Vorbehandlung 

- Eingrünungsmaßnahmen zur freien Landschaft nach Westen und Osten hin 

- Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und Aufwertungsmaßnahmen teilweise 

unmittelbar im Randbereich des Vorhabens. 

 

Die detaillierten Aussagen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsbewertung und die Er-

mittlung des Bedarfs an Ausgleichsflächen finden sich in Kap. 4 des Teils A der Be-

gründung. 
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Es sind etwa 1,3 ha Ausgleichsflächen erforderlich. Diese liegen teils innerhalb des 

Geltungsbereiches und führen zu einer Aufwertung der naturnahen Randbereiche des 

Geltungsbereiches. Sie sind vom Umfang und von der Lage und Funktion her geeig-

net, den mit dem Vorhaben verbundenen Eingriff auszugleichen.  

8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist zunächst mit der Erhaltung des derzeitigen Zu-

standes zu rechnen (landwirtschaftliche Nutzung). Für die Errichtung der Produktions-

stätte müssten anderweitige Flächen beansprucht werden. Da die betreffende Fläche 

bereits im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet ausgewiesen ist, wäre voraussicht-

lich mit einer anderweitigen Nutzung des Gebietes als Baufläche zu rechnen.  

 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und Umweltauswirkungen sind gegen-

über der Null-Variante vertretbar. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, 

damit frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Ab-

hilfemaßnahmen ergriffen werden können.  

 

Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitoring 

bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Ab-

hilfe bei unvorhergesehenen Auswirkungen dienen.  

 

Als Monitoringmaßnahme wird die Prüfung der Wirksamkeit der Eingrünung sowie der 

Ausgleichsfläche vorgesehen.  

 

Das Monitoring hat 1 Jahr bzw. 5 Jahre nach Bebauung zu erfolgen. Es ist insbeson-

dere zu überprüfen, ob nach Westen eine befriedigende Eingrünung und Abschirmung 

der Produktionsanlagen erfolgt. Bezüglich der Ausgleichsflächen ist die zielgerechte 

Entwicklung der Flächen zu überprüfen und gegebenenfalls die festgesetzten Maß-

nahmen anzupassen. Berichte zu den Kontrollen sind unaufgefordert an die untere Na-

turschutzbehörde zu senden. 

10. Zusammenfassung 

1. Allgemeines 

 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 

Menschen frühzeitig im Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Planung sieht die 

Schaffung eines Gewerbegebiets auf 2,7 ha Baufläche (überwiegend Acker) vor, die 

Randzonen des Geltungsbereichs sind als Ausgleichsflächen festgesetzt. Das Gewer-

begebiet wird mit Einschränkungen aus Gründen des Immissionsschutzes ausgewie-

sen. 

 

 



Gemeinde Alfeld, Lkr. Nürnberger Land 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan „Strassäcker II“ 

 

 

 

27 

2. Auswirkungen des Vorhabens 

 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Negative Auswirkungen auf die Wohn-

funktion werden durch Einschränkungen 

des Gewerbegebietes vermieden, Aus-

wirkungen auf die Naherholung durch 

Eingrünungsmaßnahmen minimiert.  

geringe Erheblichkeit 

Pflanzen, Tiere, 

biologische Vielfalt 

Verlust Ackerflächen bzw. Intensivgrün-

land von 2,7 ha, Aufwertung der an-

grenzenden südexponierten Waldränder 

auf über 1 ha Fläche  

geringe bis mittlere 

Erheblichkeit 

Boden hohe Versiegelung auf großer Fläche 

und ohne Betroffenheit seltener oder 

naturnaher Böden 

mittlere Erheblichkeit 

Wasser hohe Versiegelung auf hoher Fläche, 

Versickerung und Rückhaltung von un-

verschmutztem Oberflächenwasser 

mittlere Erheblichkeit 

Klima Kaltluftentstehungsfläche ohne Bezug 

zu Belastungsgebieten betroffen 

geringe Erheblichkeit 

Landschaft Beeinträchtigung des Orts- und Land-

schaftsbildes durch Baukörper, aber 

Pflanzgebote festgesetzt 

mittlere Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 

Wirkungsgefüge 

keine Flächen mit komplexem ökologi-

schem Wirkungsgefüge betroffen 

geringe Erheblichkeit  

Kultur- und Sach-

güter 

keine Betroffenheit -  

 

Nach Umsetzung der Bau- und Verkehrsflächen verbleiben Auswirkungen mittlerer Er-

heblichkeit auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser sowie Landschaft. 

 

Diese Auswirkungen werden durch Festsetzungen und Ausgleichsmaßnahmen wirk-

sam ausgeglichen. 

 

 

 

 
Guido Bauernschmitt 

Landschaftsarchitekt BDLA und Stadtplaner SRL 
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ANHANG 

 

1. Artenliste standortheimischer Gehölze 

 

2. Bestandsplan mit Eingriffsermittlung 

 

3. Vorhabens- und Erschließungsplan (Entwurf) 

 

4.  Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, IBAS Bayreuth,  

     Bericht  Nr.18.10832-b01 vom 24.05.2019 

5. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, BfÖS Bayreuth (11.3.2019) 

  

 

 

 

Artenliste standortheimischer Gehölze für Freiflächengestaltung 

 

 a) Großbäume 

  Acer platanoides Spitzahorn 

  Carpinus betulus Hainbuche 

  Quercus robur Stieleiche 

  Tilia cordata Winterlinde 

  Pinus sylvestris Waldkiefer 

 

 b) Mittelgroße und kleine Bäume 

  Acer campestre Feldahorn 

  Betula pendula Birke 

  Prunus avium Vogelkirsche 

  Salix caprea Salweide  

  Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 

 c) Sträucher 

  Cornus sanguinea Hartriegel 

  Corylus avellana Hasel 

  Crataegus laevigata Weißdorn 

  Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

  Ligustrum vulgare Liguster 

  Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

  Prunus spinosa Schlehe 

  Rhamnus frangula Faulbaum 

  Ribes alpinum Berg-Johannisbeere 

  Rosa canina Hundsrose 

  Salix caprea Salweide 

  Sambucus nigra Holunder 

  Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
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Bestandsplan mit Eingriffsbewertung (verkleinert) 
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